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D as R isiko  einer psychischen G esundheitsverletzung eines 
Polizeibeamcen oder einer professionellen Rettungskraft ist 
bei der gebotenen wertenden Betrachtung jedenfalls bei un 
mittelbarer aufgezw ungener Beteiligung an einem traum ati- 
sierenden Geschehen grundsätzlich auch bei Verwirklichung 
eines berufsspezifischen R isikos dem Schädiger zuzuordnen. 
Auch w enn es zur A usbildung und zum  Beruf von P olizei
beamten gehört, sich auf derartige Belastungssituationen 
vorzubereiten, mit ihnen um zugehen, sie zu bewältigen und 
zu verarbeiten, gebietet eine solche Vorbereitung und etw ai
ge Stärkung ihrer Psyche regelmäßig nicht, ihnen beim den 
noch erfolgenden Eintritt einer psychischen Erkrankung den 
Schutz des D eiiktsrechts zu  versagen..............................................

a) D ie Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten in 
einem bauplanungsrechtlichen Verfahren, die die Behörde 
im Zuge der Beteiligung der Ö ffentlichkeit im Vorfeld einer 
bauplanungsrechtlichen Entscheidung mittels Verlinkung auf 
ihren Internetauftrirt öffentlich zugänglich macht, ist kein 
am tliches Werk im Sinne des § 5 U rhG .
b) M acht eine Behörde im Rahm en eines Verfahrens der Bau- 
leitplanung eine bei ihr eingegangene Stellungnahme eines 
privaten Bauinteressenten im Internet mittels Verlinkung auf 
ihren Internetauftritt öffentlich zugänglich, handelt es sich um  
eine nach § 45 A bs. 1 und 3 U rh G  zulässige Verwendung in 
einem Verfahren vor einer Behörde, wenn die V oraussetzun
gen der Veröffendichungspflicht nach § 4a A bs. 4 Satz 1 in 
Verbindung mit § 3 A bs. 2 Satz 1 B au G B  vorliegen und ein 
hinreichender sachlicher und zeitlicher Zusam m enhang zum  
bauplanungsrechtlichen Verfahren besteht.
c) Im Falle der öffentlichen Zugänglichm achung über das
Internet ist der nach § 45 U rh G  erforderliche hinreichende 
sachliche Zusam m enhang zum  behördlichen Verfahren gege
ben, wenn sie mittels einer Verlinkung auf den behördlichen 
Internetauftritt erfolgt und durch die A rt der Präsentation 
ein B ezu g zum  konkreten Verwalrungsverfahren hergestellt 
wird. D er erforderliche anfängliche zeitliche Zusam m enhang 
besteht jedenfalls, wenn das behördliche Verfahren bereits be
gonnen hat. Mit dem A bsch luss des behördlichen Verfahrens 
endet die Zulässigkeit der von § 45 U rh G  erfassten H andlun
gen. (»K aste llau n «).................................................................................
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a) D er Bundesnetzagentur steht bei der Bestim m ung der M e
thoden zur Erm ittlung der ökonom ischen Grundlagen fü r die 
Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors ein 
Beurteilungsspielraum  zu.
b) E s hängt von den Um ständen des Einzelfalls ab, o b  und 
inwieweit die Bundesnetzagentur verpflichtet ist, bei der Er
m ittlung einer volks- oder netzwirtschaftlichen G röße ein 
nach einer anerkannten wissenschaftlichen M ethode gew on 
nenes Ergebnis einer Ü berprüfun g m ittels anderer oder ergän
zender methodischer A nsätze zu unterziehen.
c) D ie  A usfüllung von Beurteilungsspielräum en oder die 
A usübung eines der Bundesnetzagentur eingeräumten (Re- 
gulierungs-)Erm essens ist an dem Ziel der bestm öglichen 
Erm ittlung w ettbew erbsanaloger Entgelte auszurichten. D ie 
Bundesnetzagentur ist, sofern sich nicht im  Einzelfall aus dem 
G esetz  etwas anderes ergibt, nicht verpflichtet, im Zw eifel 
die den N etzbetreibern günstigere Entscheidung zu treffen. 
D ies gilt auch dann, wenn -  wie beim generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktor -  eine in die Bestim m ung der Erlösober
grenze einfließende G röße in Rede steht, die als K orrektu r
faktor einer anderen (volksw irtschaftlichen) Größe einen p o 
sitiven oder einen negativen Wert annehmen und sich dadurch 
sow ohl erlössenkend als auch erlöserhöhend auswirken kann.
d) Bedient sich die Bundesnetzagenrur eines Törnqvist-In- 
dexes zum  Vergleich der netzwirtschaftlichen P roduktiv itäts
und Einstandspreisentw icklung mit der gesam tw irtschaftli
chen Produktivitäts- und Einstandspreisentw icklung, ist sie 
von Rechts wegen nicht gehindert, die gesam twirtschaftlichen 
G rößen durch eine Residualbetrachtung aus der G eldw ertent
w icklung abzuleiten. Bei der Erm ittlung der Entw icklung der 
netzwirtschaftlichen E instandspreise und A usbringungsm en
gen ist die Bundesnetzagentur nicht an die Vorgaben der G a s
netzentgeltverordnung gebunden.
e) Erm ittelt die Bundesnetzagentur die netzw irtschaft
liche Produktivitätsentw icklung als Verschiebung der 
netzwirtschaftlichen Effizienzgrenze aus den D aten der 
bisherigen (statischen) Effizienzvergleiche durch D aten 
einhüllungsanalysen und stochastische E ffizienzgrenze
nanalysen (M alm quist-M ethode), ist sie zu einer B estab 
rechnung entsprechend § 12 Abs. 3 und 4a AR egV  nicht 
verpflichtet. (»G enereller sektoralen P roduktiv itätsfalttor«).. 286
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